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Längsneigung 
Trottoir 

Sicht- 
weite 

Neuanlagen: 
Beobachtungspunkt 

ab Trottoirrand 

Bis 3% 15 m 3.00 m 

3% bis 5% 20 m 3.00 m 

5% bis 8% 25 m 3.00 m 

Über 8% 50 m 3.00 m 

Geschwin-
digkeit 

Sichtweite 
Neuanlagen: 

Beobachtungspunkt 
ab Strassenrand 

30 km/h 30 m 3.00 m 

50 km/h 50-70m 3.00 m 

80 km/h 130 m 5.00 m 

Amt für Tiefbau und Verkehr
Bankplatz 3
8501 Frauenfeld 
Tel.   052 724 52 94 
www.frauenfeld.ch 

Merkblatt: Sicht im Strassenraum 

Erhöhung der Sicherheit im Strassenverkehr durch Einhaltung der Sichtfelder bei Kreuzungen und 
Ausfahrten 

Grundeigentümer haben bei Grundstückausfahrten und bei Kreuzungen die Sichtfelder gemäss den Skizzen 
frei überblickbar zu halten. Bepflanzungen, landwirtschaftliche Kulturen aber auch Mauern, Zäune und 
andere Sichtbehinderungen dürfen innerhalb der Sichtfelder maximal eine Höhe von 80 cm ab Strasse 
erreichen. Die Sichtweiten und der Beobachtungspunkt variieren je nach signalisierter Geschwindigkeit 
gemäss den Tabellen in den Abb. 1 und 2.  

Sichtfelder ohne Trottoir: 

Sichtweite gem. Tabelle  Sichtweite gem. Tabelle

Abb.1 

Ausfahrten über Trottoire auf Strassen haben ebenfalls Anforderungen bezüglich der Sicht auf den 
Fussgängerverkehr einzuhalten. Das Amt für Tiefbau und Verkehr gibt gerne weitere Auskünfte. Bei 
Einmündungen von Fusswegen direkt in die Strasse liegt der Beobachtungspunkt 0.50 m hinter dem 
Strassenrand. 

Sichtfelder Trottoir: 

Abb.2 

Rückschnitt von Bepflanzungen zur Einhaltung des Lichtraumprofils von Verkehrsflächen 

Die Grundeigentümer der entsprechenden Bepflanzungen sind auch verantwortlich, dass das Lichtraumprofil 
der Verkehrsflächen gewährleistet bleibt. Bäume, Sträucher und andere Bepflanzungen sind dauernd unter 
Schnitt zu halten, damit der Strassenraum nicht eingeengt und die Sicherheit nicht beeinträchtigt wird. 
Überragende Äste im Fahrbahnbereich der Strassen sind deshalb auf eine lichte Höhe von 4.50 m, bei Wegen 
und Trottoirs auf eine lichte Höhe von 2.50 m zurückzuschneiden. 

Bei Lebhecken, Sträuchern und ähnlichen Pflanzen muss der Stockabstand zur Strassen-, Trottoir- oder 
Weggrenze gemäss Abb. 3 mindestens 60 cm betragen. Auch bei Sichtfeldern muss die Bepflanzung einen 
Stockabstand von mindestens 60 cm hinter der Sichtlinie einhalten. 

Sichtfeld Sichtfeld



 

Bei hochstämmigen Bäumen ist ein Stockabstand von 2.00 m zur Strassen-, Trottoir- oder Weggrenze 
einzuhalten. Bei landwirtschaftlichen Kulturen von über 60 cm Höhe hat der Abstand zur Strassen-, Trottoir- 
oder Weggrenze die halbe Höhe, mindestens jedoch 90 cm zu betragen. 

 

Im Bereich der Sichtfelder 

Höhe ab Strasse max. 80 cm 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Gehweg 
 

2.00 m 0.60 m 
 Grenze der Strassenparzelle 

 
 
 
 

Abb.3 
 

Mauern, Böschungen, Zäune und dergleichen 
 

Einfriedungen und Mauern bis zu einer Höhe von 1.50 m müssen folgende Abstände einhalten: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb.4 
 

 

Sichtdurchlässige Zäune bis 1.50 m Höhe dürfen an die Strassengrenze gestellt werden. Höhere 
Zäune, Einfriedungen und Mauern müssen um das Mass ihrer Mehrhöhe zurückversetzt werden. 
Ausdrücklich vorbehalten bleibt die Einhaltung der Sichtfelder im Bereich von Ausfahrten und 
Kreuzungen. 

 

Die Einhaltung der vorgegebenen Sichtverhältnisse im Strassenverkehr spielt für die Ver-
kehrssicherheit eine eminent wichtige Rolle. In diesem Sinn bitten wir Sie, Ihre Verantwortung 
wahrzunehmen und die Gartenanlage ganzjährig unter Schnitt zu halten, so dass die 
Sichtverhältnisse und das Lichtraumprofil gewährleistet bleiben. 

Zufahrten oder Einmündungen in öffentliche Strassen können nachträglich durch die 
Gemeindebehörde eingeschränkt oder geschlossen werden, sofern es die Sicherheit erfordert 
oder eine andere Erschliessung sicherer ist. § 41 StrWG 

 
Gemäss dem Gesetz über Strassen und Wege sind die Gemeinden bei Nichtbeachtung der Vorschriften 
ermächtigt, Bepflanzungen und andere Sichtbehinderungen zu Lasten der Grundeigentümer entfernen zu 
lassen.   
 

Für Fragen stehen wir Ihnen unter 052 724 52 94 gerne zur Verfügung. 
 
Gesetzliche Grundlagen:  
- Gesetz über Strassen und Wege (vom 14.09.1992, Stand 01.01.2018), insbesondere Art. 40 bis 43 
- Verordnung zum Gesetz über Strassen und Wege (vom 15.12.1992, Stand 01.01.2018) 
- SN 640 273a (vom 1.08.2010), VSS Schweiz. Verband der Strassen- und Verkehrsfachleute 

Amt für Tiefbau und Verkehr, Stadt Frauenfeld, August 2021 
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